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Bezeichnung der Waren

Werkzeuge aus Eisen oder Stahl, n.bea...
Dergl., wie vor, in Verbindung mit anderen Stoffen, n. ba.

Anmerkung: Nicht besonders aufgeführte Werkzeuge, ganz oder teilweise
vernickelt, erfahren einen Zuschlag von 15 v H zu den betreffenden Zoll

schätzungswerten.
dergl, in Sätzen, in Futteralen, Kisten, Beuteln usw., n. ba...
denkelkrüge (siehe Waren Nr. 958 usw).
Dergl. aus Sieingut oder Vorzellan (siehe Steingut- und Vorzellanwaren

Nr. 1328 usw.).
dafige, gewöhnliche, mit Gestell aus Holz...—
Dergl. aus Metall, auch in Verbindung mit anderen Stoffen, gestrichen..
Dergl. aus Bronze oder Gelbmetall, auch in Verbindung mit anderen Stoffen

sowie solche ganz oder leilweise vergoldte 3.
Anmerkung: Unvollständige Käfige werden wie vollständige abgeschätzt.

Spanisches Rohr und dergleichen.. ..
Farbseifennnn. .
Ziegellack für Flaschen. — — —

Ziegel zum Putzen von Bestecken .. 3*
Jampen für Petroleum oder Ol aus Glas, auch in Verbindung mit Metall oder

anderen Stoffen, mit oder ohne Brenner oder andere Teilie
dergl. für Petroleum oder Ölaus verziertem Glas, auch in Verbindung mit

Metall, mit oder ohne Brenner oder andere Teililiee..
Dergl. für Petroleum aus Steingut, Majolika, Porzellan oder dergleichen, auch

in Verbindung mit Metall, mi oder ohne Brenner oder andere Teile..
Dergl. für Petroleum oder OÖl, aus Metall, mit oder ohne Brenner oder

andere Teiililee .333234
Dergl. für Petroleum oder Öl, aus Metall, ganz oder teilweise vernickelt, mit

oder ohne Brenner oder andere Teile..—82*
Dergl. fur Petroleum (sogenannte Küchenlampen) aller Art, mit oder ohne

Brenner oder andere Teiiieeeee....... 22

Anmerkung: Sogenannte Nachttischlampen haben den gleichen Zoll—
schätzungswert wie die Lampen in ihren betreffenden Klassen.

Ersatzteile für Lampen, n. b. a. haben den gleichen Zollschätzungswert in
ihren betreffenden Klassen.

Nachtlichte mit Kork oder Holz, in Schachteln, je Gros Schachteln...
Fahnentuh ..4
Zelbmetall in Blechen oder Platten oder Legierungen zum Beschlagen von Schiffen
Näpfe (stehe Tonwaren Nr. 1241).
Feilen oder Raspeln slimas, escofinas, raspa—g8gg..
aternen mit Vergrößerungsglas und für Nachtwächter..
dergl. aus Weißblech, gewöhnlichee...
Dergl. für Schiffe (siehe Laternen Nr. 672 usw.).
oggs zum Mejsen der Fahrgeschwindigkeit der Schiffe, vollständig oder nicht .

Zegeltuch llona und loneta] siehe Abschnitt Kleidungsstücke).
kürklopfer (siehe Waren Nr. 958 usw.).
zjelgen aus Eisen oder Stahl für Lokomotiven und Eisenbahnwagen.
zIchlüsselringe aller Art aus Eisen oder Stahs.. 24

dergl, wie vor, mit Kette aus Eisen oder Stafh..
Schlüssel aus Eisen oder Stahl, feste, im allgemeinen.. *
Dergl. aus Eisen oder Stahl mit oder ohne Holzgriff, sogenannte englische, in

jeder Größe, Art oder Beschaffenheit, stellbar, einschließlich derienigen zum
Zerschneiden und Zusammensetzen von Röhren. .. 4

Dergl., fertig oder nicht, für Schlösseer. W
Dergl. aus Eisen oder Stahl für Konservenbüchsen 87

Anmerkung: Ganz oder teilweise vernickelte Schlüssel erhalten einen
Zuschlag von 20 v H zu den Zollschätzungswerten ihrer betreffenden Klassen.

Dergl. mit Fußtritt oder Hahn aus Eisen oder Stahl, auch in Verbindung mit
anderen Stoffeee. *

Dergl., wie vor, verzinnt oder galvanisiert 3.8
Dergl., wie vor, aus Kupfer, Bronze oder Gelbmetall, auch in Verbindung mit

anderen Stoffen.
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* Siehe Nr. 188 des Abschnitts „Schuh und Sattlerwaren“
*x) Eingefügt durch Beschluß des Hohen Nationalen Verwaltungsrats vom 30. August 1926.


